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Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter
beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel
hier: Aufstellung der Vorschlagslisten

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach § 17 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgefichtsord-
nung entscheiden die Senate des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (grundsätzlich) in
der Besetzung mit drei hauptamtlichen Richterinnen und Richtern und zwei ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richtern.

Nach § 34 VwGO gelten für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei dem Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof die §§ 19 bis 33 VwGO, die sich unmittelbar nur auf
die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei den Verwaltungsgerichten beziehen,
entsprechend. Zu Ihrer Unterrichtung füge ich den Text dieser Vorschrifien als Anlage
bei.

Die f'üntjährige Wahlzeit der gegenwärtig amtierenden Richterinnen und Richter bei
dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof läuft mit dem 31. Dezember 20t6 ab. Für die
neue Wahlzeit (2017 bis 2021) müssen deshalb vor Ablauf des Jahres 2016 erneut eh-
renamtliche Richterinnen und Richter gewählt werden. Die Wahl obliegt dem Wahl-
ausschuss bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof. Er wählt die ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter aus Vorschlagslisten, die von den Kreisen und lo-eisfÿeien
Städten f'ürjede Wahlperiode neu aufgestellt werden. Für die Aufnahme in die Vor-
schlagsliste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder ihres
Kreistags bzw. ihrer Stadtverordnetenversammlung, mindestens jedoch die Hälfte der
gesetzlichen Mitgliederzahl erforderlich.

Die für den Hessischen Verwaltungsgerichtshof notwendige Zahl von ehrenamtlichen
Richterinnen und Richtern habe ich gemäß § 27 VwGO für die neue Wahlperiode auf
70 bestimmt. In die Vorschlagslisten sind gemäß § 28 Satz 3 VwGO jedoch doppelt so
viele Personen - insgesamt also 140 - aufzunehmen; daraus wählt der Wahlausschuss
dann die 70 ehrenamtlichen Richterinnen und Richter.
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Der Wahlausschnss hat für jeden Kreis und für jede kreisfreie Stadt die Zahl der Per-
sonen, die in die Vorschlagsliste aufzunehmen sind, bestimmt. Danach umfasst Ihre
Vorschlagsliste

(die der Anlage zu entnehmende)Personenzahl.

Ich bitte Sie, mir Ihre Vorschlagsliste spätestens bis zum 31. Juli 2016 vorzulegen.
Diesen Termin bitte ich unbedingt einzuhalten.

"i

Bei der Aufstellung der Vorschlagsliste bitte ich Folgendes zu beachten:

1° Die ehrenamtliche Richterin bzw. der ehrenamtliche Richter muss Deutsche bzw.
Deutscher sein. Sie/Er soll das 25. Lebensjahr vollendet und ihren/seinen Wohnsitz
innerhalb des Gerichtsbezirks haben (§ 20 VwGO). Als Wahltag ist ein Termin im
Oktober 2016 vorgesehen. Gerichtsbezirk ist das gesamte Land Hessen.

2. Personen, die vom Amt der ehrenamtlichen Richterin bzw. des ehrenamtlichen
Richters ausgeschlossen sind (§ 21 VwGO) oder zu ehrenamtlichen Richterinnen
und Richtern nicht berufen werden können (§ 22 VwGO), sind nicht in die Vor-
schlagsliste aufzunehmen. In diesem Zusammenhang mache ich besonders auf
§ 22 Nr. 3 VwGO aufmerksam, gegen den bei der Aufstellung fi'üherer
Vorschlagslisten immer wieder verstoßen wurde. Nach dieser Vorschrift können
Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
öffentlichen Dienst, soweit sie nicht ehrenamtlich tätig sind, nicht Zu ehren-
amtlichen Richterinnen und Richtem berufen werden. Gleiches gilt für andere im
öffentlichen Dienst beschäftigte Personen, insbesondere für Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit (§ 22 Nr. 4 VwGO).

3. Es empfiehlt sich, Personen, die die Berufung Zum Amt der ehrenamtlichen Richte-
rin bzw. des ehrenamtlichen Richters nach § 23 VwGO ablehnen dürfen - insbeson-
dere also Personen, die bereits Schöffen oder andere ehrenamtliche Richter,
insbesondere ehrenamtliche Richterin oder Richter an einem Verwaltungsgericht
sind, und Personen, die (im Zeitpunkt des Wahltages) die Regelaltersgrenze nach
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch erreicht haben -, vor ihrer Aufnahme in die
Vorschlagsliste zu befragen, ob sie von ihrem Ablehnungsrecht Gebrauch machen.
Wenn diese Frage bejaht wird, sollte von einer Aufnahme dieser Personen in die
Vorschlagsliste mit Rücksicht auf § 24 Abs. 1 Nr. 3 VwGO (Entbindung vom Amt
der ehrenamtlichen Richterin bzw. des ehrenamtlichen Richters auf ihren bzw.
seinen Antrag) Abstand genommen werden. Ferner verweise ich auf § 24 Abs. 1 Nr.
4 VwGO; es sollten deshalb keine Personen vorgeschlagen werden, die die zur
Ausübung des Amtes erforderlichen geistigen und körperlichen Fähigkeiten nicht
mehr besitzen.

4. Außer den in § 28 Satz 6 VwGO vorgesehenen Angaben (Namen, Geburtsort, Ge-
burtstag und Beruf der/des Vorgeschlagenen) muss die Vorschlagsliste auch die ge-
nauen Anschriften der vorgeschlagenen Personen enthalten, weil diese sonst nicht
ohne erhebliche Schwierigkeiten von ihrer Wahl verständigt und zu den Senatssit-
zungen geladen werden können. Darüber hinaus wäre ich ihnen dankbar, wenn,
soweit bekannt, auch die privaten und/oder dienstlichen Telefonmunmern und
eventuell auch E-Mail-Anschriften, unter denen die Vorgeschlagenen zu erreichen
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sind, in die Vorschlagsliste aufgenommen würden; ebenso wie der Arbeitgeber und
dessen Anschrift.

5° Schließlich darf ich Sie bitten, in der Vorschlagsliste selbst oder in dem Über-
sendungsschreiben zum Ausdruck zu bringen, dass § 28 Satz 4 VwGO (Zustimmung
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder lN'er Vertretungskörperschaft,
mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl) bei der Erstellung der
Vorschlagsliste beachtet worden ist. Vorsorglich weise ich in diesem Zusammenhang
daraufhin, dass es mit Rücksicht auf § 28 Satz 4 VwGO unzulässig wäre, wenn
anstelle der Vertretungskörperschaft lediglich ein Ausschuss der Vorschlagsliste zu-
stimmen würde.

6. Nach dem im Jahre 2005 neu in das Gesetz aufgenommenen Abs. la des § 44
Deutsches Richtergesetz (DRiG) sollen darüber hinaus Frauen und Männer in den
Verfahren zur Wahl, Ernennung oder Berufung ehrenamtlicher Richter angemessen
berücksichtigt werden.

Es würde den Geschäftsablauf hier erleichtern, wenn Sie sich zur Erstellung der Vor-
schlagsliste der beigeßügten Excel-Vorlage bedienen würden. Die Rücksendung der
ausgefüllten Vorschlagsliste per Email ist ausreichend. Das beigefügte
Empfangsbekenntnis bitte ich per Telefax oder auf dem Postweg zurückzusenden.

Abschließend darf ich Sie nochmals um Einhaltung des Vorlagetennins (31. Juli 2016)
bitten. Die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter ist - wie erwähnt - für
Oktober 2016 vorgesehen. Die dazwischen liegende Zeit ist erforderlich, um etwaige
Mängel der Vorschlagslisten zu beheben. Sollten Sie eine Nachfrist benötigen, bitte ich
um vorherige telefonische Rücksprache.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Rothaug

Anlagen

1 .Text der §§ 19 bis 34 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
und des § 44 Deutsches Richtergesetz (DRiG)

2. Übersicht über Anzahl der in die Vorschlagsliste aufzunelmlenden Personen
3. Vorlage einer Vorschlagsliste (Excel-Datei)
4. Empfangsbekenntnis


